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Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute die letzte Ausgabe unseres Mandantenrundschreibens im Jahr 2016 mit den neusten Tipps und Änderungen im Steuerrecht zusenden 

zu dürfen. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, rufen Sie uns unter 

der 09971 / 85190 an oder schreiben Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

Mindestlohn 
 

Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je Zeitstunde zum 

01.01.2017 

Die Mindestlohn-Kommission hat den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 

1.1.2017 auf 8,84 € brutto je Zeitstunde festgelegt. Das Bundeskabinett 

stimmte am 26.10.2016 dem Beschluss zu. Damit gilt ab 1.1.2017 der neue 

Mindestlohn. Die „Übergangsregelung“, die es in bestimmten Branchen erlaubt, 

tarifvertraglich vom Mindestlohn abzuweichen, endet am 31.12.2016. Ab dem 

1.1.2017 müssen die betroffenen Beschäftigten mindestens 8,50 € bekommen. 

Ab dem 1.1.2018 gilt aber auch hier dann der von der Mindestlohnkommission 

neu festgesetzte Mindestlohn. 

Zeitungsausträger haben ab dem 1.1.2017 Anspruch auf 8,50 €. Ab dem 

1.1.2018 gilt auch für sie der neu festgesetzte Mindestlohn. Für 

Saisonarbeitskräfte, z. B. Erntehelfer, gilt der gesetzliche Mindestlohn. Sie 

können kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr sozialabgabenfrei arbeiten. 

Diese Regelung gilt noch bis Ende 2018.  

 

MINIJOBBER:  

Sofern ein Unternehmen Minijobber beschäftigt, sollte es rechtzeitig prüfen, ob 

der Mindestlohn die jährliche Entgeltgrenze von 5.400 € (450 € x 12) bei 

beschäftigten Minijobbern überschreiten wird. Dann würde kein beitragsfreier 

Minijob mehr vorliegen. Hierbei sind auch Einmalzahlungen zu berücksichtigen. 

BEISPIEL:  

Das Unternehmen beschäftigte 2016 für 50 Stunden/Monat einen Minijobber zu 

einem Stundenlohn von 8,50 €. Eine vertraglich vorgesehene Einmalzahlung 

beträgt 250 €. Während 2016 die jährliche Geringfügigkeitsgrenze mit einem 

Jahresentgelt von 5.350 € noch unterschritten wäre (Entgeltgrenze 450 € x 12 

Monat = 5.400 € im Jahr), hat der Mindestlohn 2017 zur Folge, dass diese Grenze 

um 154 € überschritten wird, denn das Jahresentgelt liegt dann bei 5.554 €. Das 

Arbeitsverhältnis wird sozialversicherungspflichtig. 

 

ANMERKUNG:  

Die Gehälter von Mitarbeitern sind von den betroffenen Unternehmen auf 

8,84 € brutto je Arbeitsstunde anzupassen. Insbesondere bei den 

Minijobbern sollten mit Blick auf die 450-€-Grenze die Verträge überprüft 

und ggf. zum 1.1.2017 geändert werden. Die Aufbewahrungs- und 

Aufzeichnungspflichten gelten weiterhin uneingeschränkt fort. Die 

Unterlagen sind mindestens 2 Jahre aufzubewahren. 

 

Bundesregierung, Internetseite, PM v. 16.10.2016, Artikel v. 28.6.2016 (DE20160817) (DW20161108) 

 

 
SteuerNEWS 

 

 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Gesetzgeber einigt sich bei der Reform des 

Erbschafts- und Schenkungsteuerrechts 

Mehr dazu auf Seite 5 
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SCHÖNHEITSREPARATUREN UND 

INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN 

 
 

 

Aufwendungen, die zur Erzielung von Einkünften 

aus Vermietung und Verpachtung dienen, sind dann 

nicht als Werbungskosten sofort abziehbar, wenn es 

sich um Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

handelt. In diesem Fall werden sie nur im Rahmen 

der Abschreibung (AfA) berücksichtigt.  

Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes 

gehören auch Aufwendungen für „Instandsetzungs- 

und Modernisierungsmaßnahmen“, die innerhalb 

von 3 Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes 

durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen 

ohne die Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungs-

kosten des Gebäudes übersteigen (sog. 

anschaffungsnahe Herstellungskosten). Diese 

Aufwendungen erhöhen die AfA-Bemessungs-

grundlage, sie sind als Werbungskosten nicht sofort 

abziehbar. Nicht zu diesen Aufwendungen gehören 

die Aufwendungen für Erweiterungen sowie 

Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich 

üblicherweise anfallen. Der Bundesfinanzhof (BFH) 

hat nunmehr mit drei Urteilen vom 14.6.2016 den 

Begriff der „Instandsetzungs- und Modernisier-

ungsmaßnahmen“ für die Fälle konkretisiert, in 

denen in zeitlicher Nähe zur Anschaffung neben 

sonstigen Sanierungsmaßnahmen reine „Schön-

heitsreparaturen“ durchgeführt werden. In den 

Entscheidungen bezieht er auch diese 

Aufwendungen in die anschaffungsnahen 

Herstellungskosten ein, sodass insoweit kein 

sofortiger Werbungskostenabzug möglich ist. 

Werden also – wie in den entschiedenen Fällen – 

z.B. Wände eingezogen, Bäder erneuert, Fenster 

ausgetauscht und energetische Verbesserungs-

maßnahmen sowie „Schönheitsreparaturen“ 

durchgeführt, so werden diese Aufwendungen als 

sog. „anschaffungsnahen“ Herstellungskosten 

qualifiziert, die nur im Wege der AfA über die 

Nutzungsdauer des Gebäudes verteilt steuerlich 

geltend gemacht werden können.  

 

BITTE BEACHTEN SIE!  

Nach dieser Rechtsprechung müssen nunmehr 

grundsätzlich sämtliche Kosten für bauliche 

Maßnahmen, die im Rahmen einer im 

Zusammenhang mit der Anschaffung des 

Gebäudes vorgenommenen Sanierung anfallen, 

zusammengerechnet werden; eine Segmentierung 

der Gesamtkosten ist nicht zulässig. Übersteigt die 

Gesamtsumme der innerhalb von 3 Jahren 

angefallenen Renovierungskosten sodann 15 % der 

Anschaffungskosten des Gebäudes, kann der 

Aufwand nur nach den AfA-Regelungen 

abgeschrieben und nicht sofort steuerlich angesetzt 

werden. 

 

BFH-PM Nr. 62/2016 v 28.9.2016, BFH-Urteile v. 14.6.2016 – IX R 25/14, IX 

R 15/15, IX R 22/15 (DW20161201) 

Steuerpflichtiger Arbeitslohn 
 

Weihnachtsfeier / Betriebsveranstaltung 
 

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer 

Betriebsveranstaltung waren bis zum 31.12.2014 bei 

Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je 

Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger 

Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebs-

veranstaltungen ab dem 1.1.2015 wurde die bisherige 

Freigrenze von 110 € in einen „Freibetrag“ 

umgewandelt. Die Umwandlung in einen Freibetrag 

bedeutet, dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe 

steuerfrei bleiben, auch wenn der Betrag pro 

Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. 

Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und 

sozialversicherungspflichtig.  

 

BEISPIEL:  

Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer 

Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die Feier 

betragen 1.500 €. Seit dem 1.1.2015 gilt: Auch wenn 

in diesem Fall der Freibetrag von 110 € pro 

Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier 

grundsätzlich nur die überschreitenden 

Aufwendungen in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag 

=) 40 € steuer- und sozialversicherungspflichtig. Sie 

bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der 

 

 

Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  

 

Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den 

äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. 

Fremdkosten für Saalmiete und „Eventmanager“), 

werden in die Berechnung einbezogen. Gleichfalls 

sind die geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des 

Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeitnehmer 

als geldwerter Vorteil zuzurechnen.  

 

BITTE BEACHTEN SIE:  

Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur 

dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs 

oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. 

Eine Betriebsveranstaltung wird als „üblich“ 

eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen 

jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der 

einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. 

Demnach können auch mehrtägige 

Betriebsveranstaltungen begünstigt sein. Übersteigt 

der Betrag 110 €, ist der Vorsteuerabzug (insgesamt) 

nicht möglich. 

 

Ernst Röbke Verlag – DW201612 

Sonderabschreibungen 
 

Kleine und mittlere Unternehmen 
Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. 

Maschinen angeschafft, können kleine und mittlere 

Betriebe – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr 

der Anschaffung oder Herstellung sowie in den 

folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen 

Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in 

Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch 

nehmen.  

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr 

er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 

 

beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns 

steuern. 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung 

relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei 

Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert 

bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 125.000 

€; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-

Rechnern beträgt 100.000 €.  

 

Ernst Röbke Verlag – DW201612 
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Änderung Steuertarife 
 

Anhebung des Grund- und Unterhaltsfreibetrages, 
Kindergeldes und Kinderzuschlags ab 2017 

Mit einem vom Bundeskabinett am 12.10.2016 

beschlossenen Gesetz sollen die nach den Vorgaben 

des Existenzminimumberichts verfassungsrechtlich 

gebotenen Anhebungen des steuerlichen Grund-, 

Unterhaltshöchst- und Kinderfreibetrags zum 

1.1.2017 umgesetzt werden. Entsprechend erhöht 

sich auch das Kindergeld. Daneben will der 

Gesetzgeber durch die Änderung der Steuertarife die 

sog. kalte Progression mildern und an die 

Inflationsrate anpassen.  

 

Die von der Bundesregierung bekannt gegebenen Zahlen lauten: 

 

 2016 ab 2017 ab 2018 

Grundfreibetrag/ 

Unterhaltshöchstbetrag 

8.652 € 8.820 € 9.000 € 

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 € 

Kindergeld 

1. und 2. Kind 190 € 192 € 194 € 

3. Kind 196 € 198 € 200 € 

4. Kind und weitere 221 € 223 € 225 € 

Kinderzuschlag max. 160 € max. 170 € max. 170 € 

 

Über die weiteren geplanten Änderungen werden wir Sie nach Verabschiedung des Gesetzes weiter auf dem Laufenden halten. 

Bundesregierung PM v. 12.10.2016 (DW20161202) 

 

 

 

Neue Regeln ab 2016 
 

Investitionsabzugsbetrag 

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter 

weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen 

Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung 

bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. 

Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, 

bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 

abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der 

Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € 

je Betrieb nicht übersteigen.  

 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die 

Regelungen zum Investitionsabzugsbetrag geändert. 

Daraus ergeben sich, je nach Jahr der Bildung des 

Investitionsabzugsbetrags unterschiedliche 

Voraussetzungen.  

 

BILDUNG EINES 

INVESTITONSABZUGSBETRAGS  

BIS ZUM 31.12.2015:  

Ein Unternehmer will in den nächsten 3 Jahren für 

seinen Betrieb eine „bestimmte“ Maschine im Wert 

von netto 50.000 € anschaffen. Hierfür kann er 

bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in 

Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten 

in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch 

gewinnmindernd auswirkt.  

 

Schafft der Unternehmer nunmehr diese spezielle 

Maschine, für die er den Investitionsabzugsbetrag in 

Anspruch genommen hat, innerhalb der nächsten 3 

Jahre an, kann er die Bemessungsgrundlage für die 

weiteren Abschreibungen und 

Sonderabschreibungen auf 30.000 € im 

Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche 

steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. 

Zusätzlich kann er eine Sonderabschreibung in Höhe 

von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 

 

BILDUNG EINES 

INVESTITONSABZUGSBETRAGS  

AB DEM 1.1.2016:  

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde 

insofern eine gewisse Flexibilisierung herbeigeführt, 

als dass ein Investitionsabzugsbetrag auch in 

Anspruch genommen werden kann, ohne dass dafür 

ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden 

muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der 

Steuerpflichtige die Summen der Abzugsbeträge und 

der hinzuzurechnenden oder rückgängig zu 

machenden Beträge nach amtlich vorgeschriebenen 

Datensätzen durch Datenfernübertragung 

übermittelt. 

 

NACH WIE VOR GILT:  

Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags 

ist in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in 

dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten 

Investitionen unterbleiben. Dafür werden 

bestandskräftige Bescheide korrigiert und es 

entstehen Zinsaufwendungen! 

 

INVESTITIONSABZUGSBETRAG NACH 

AUSSENPRÜFUNG: 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 

23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht 

allein deshalb versagt werden, weil der Antrag erst 

nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die 

Steuervergünstigung kann danach zur Kompensation 

eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung 

eingesetzt werden. 

 

Ernst Röbke Verlag – DW201612  
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VORSTEUERABZUG FÜR EIN SPORT- / LUXUSFAHRZEUG 

 

Aufwendungen, die die Lebensführung des 

Steuerpflichtigen oder anderer Personen berühren, 

sind steuerlich nicht abziehbar, soweit sie nach 

allgemeiner Verkehrsauffassung als 

unangemessen anzusehen sind. Die 

Lebensführung ist dann berührt, wenn die 

Aufwendungen durch persönliche Motive des 

Steuerpflichtigen mitveranlasst sind.  

 

Ein unangemessener betrieblicher 

Repräsentationsaufwand liegt vor, wenn ein 

ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer die 

Aufwendungen nicht tätigen würde. Zu 

berücksichtigen sind jedoch alle Umstände des 

Einzelfalls, also die Größe des Unternehmens, die 

Höhe des Umsatzes und des Gewinns sowie die 

 

 

Bedeutung des Repräsentationsaufwands für den 

Geschäftserfolg nach der Art der ausgeübten 

Tätigkeit und seiner Üblichkeit.  

 

Nach diesen Grundsätzen kam das Finanzgericht 

Baden-Württemberg in seiner Entscheidung v. 

6.6.2016 zu dem Entschluss, dass ein 

vollumfänglicher Vorsteuerabzug aus den 

Aufwendungen für einen Ferrari ausgeschlossen ist. 

Diese Aufwendungen berühren die Lebensführung 

des Steuerpflichtigen oder anderer Personen und 

sind nach Auffassung des FG (anteilig) 

unangemessen. 

 

FG Baden - Württemberg, PM Nr. 14/2016 v, 5.10.2016, Urt. v. 6.6.2016 – K 

3386/15 (DW20161206) 

 

 

 

 

Umsatzsteuergesetz 
 

Rückwirkende Rechnungsberichtigung nach einer 

Entscheidung des EuGH möglich 

Eine Rechnung, die nicht alle vom 

Umsatzsteuergesetz geforderten Angaben enthält 

(im entschiedenen Fall die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer), kann berichtigt werden. 

Dafür sind die fehlenden Angaben durch ein 

Dokument, das spezifisch und eindeutig auf die 

Rechnung bezogen ist, nachzureichen. 

 

Die Berichtigung von Rechnungen wirkt jedoch nicht 

zurück, sondern für den Zeitraum, in welchem dem 

Leistungsempfänger die berichtigte Rechnung 

übermittelt wird. Wird der Vorsteuerabzug – z. B. im 

Rahmen einer Außenprüfung – erst Jahre später 

versagt, führen Nachzahlungszinsen zu erheblichen 

finanziellen Belastungen. 

 

Das Niedersächsische Finanzgericht hatte Zweifel, 

ob diese Praxis, den Vorsteuerabzug grundsätzlich 

erst im Zeitpunkt der Rechnungsberichtigung 

zuzulassen, mit dem Unionsrecht vereinbar ist, und 

hat die Frage dem Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) mit Beschluss vom 3.7.2014 vorgelegt. 

 

Der EuGH stellt dazu fest, dass das Grundprinzip der 

Mehrwertsteuerneutralität verlangt, dass der 

Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn die materiellen 

Anforderungen erfüllt sind, selbst wenn der 

Steuerpflichtige bestimmten formellen Bedingungen 

nicht genügt hat. So muss nach dieser Entscheidung 

des EuGH die Rechnungsberichtigung mit Wirkung 

für die Vergangenheit zugelassen werden. 

 

ANMERKUNG:  

Das Urteil des EuGH steht im Widerspruch zum 

deutschen Recht, wonach bei der Berichtigung einer 

Rechnung das Recht auf Vorsteuerabzug erst zum 

Berichtigungszeitpunkt ausgeübt werden kann. Der 

EuGH bezieht sich in dieser Entscheidung nur auf 

die spätere Ergänzung der Rechnung um die in der 

Ursprungsrechnung nicht enthaltene Steuernummer 

oder USt-IdNr. Ob sich dieses Urteil auch auf andere 

fehlende oder fehlerhafte Rechnungsbestandteile 

übertragen lässt, ist damit grundsätzlich noch nicht 

entschieden. Hier könnte die Finanzverwaltung für 

Klarheit sorgen.  

 

EuGH-Urt. v. 15.9.2016 – C-518/14 Sanatex (DW20161110) 

 

 

Verlustverrechnung 
 

Kapitalausstattung von GmbH soll verbessert werden 

Das Bundeskabinett hat am 14.9.2016 den 

„Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der steuerli-

chen Verlustverrechnung bei Körperschaften“ 

beschlossen. Damit sollen die Rahmenbedingungen 

für die Kapitalausstattung und das weitere 

Wachstum von Kapitalgesellschaften verbessert 

werden. Vor allem junge Unternehmen mit 

innovativen Geschäftsmodellen sollen – durch 

Verbesserung ihrer Finanzierungsmöglichkeiten – 

profitieren. 

Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen nach 

einem Gesellschafterwechsel (Mantelkauf) 

eingeschränkt. Künftig soll die steuerliche 

Verrechnung von Verlusten bei Körperschaften neu 

ausgerichtet werden. Unternehmen, die für ihre 

Finanzierung auf die Neuaufnahme oder den 

Wechsel von Anteilseignern angewiesen sind, sollen 

jetzt nicht genutzte Verluste bei Anteilserwerben 

unter bestimmten Voraussetzungen (sog. 

schädlicher Beteiligungserwerb) auf Antrag weiterhin 

steuerlich berücksichtigen können, sofern sie 

denselben Geschäftsbetrieb nach einem 

Anteilseignerwechsel fortführen. 

Das Gesetz soll rückwirkend zum 1.1.2016 in Kraft 

treten. Der Antrag kann voraussichtlich erstmals für 

nach dem 31.12.2015 erfolgende 

Beteiligungserwerbe gestellt werden. 

 

BMF-PM Nr. 19. v. 14.9.2016, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung 

der steuerlichen Verlust verrechnung bei Körperschaften (DW20161106) 
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Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 
 

Gesetzgeber einigt sich bei der Reform des Erbschaft- und 

Schenkungsteuerrechts 

Der Bundesrat hat am 14.10.2016 der Reform der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer zugestimmt. 

Inwieweit diese Neuregelungen den Anforderungen 

des Bundesverfassungsgerichts entsprechen, wird 

sich erst zeigen müssen. Hier die Regelungsinhalte 

im Einzelnen in Kurzform: 

 

1. VERSCHONUNGSREGELN:  

Wie bisher wird das begünstigte Betriebsvermögen 

nach Wahl des Erwerbers zu 85 % oder zu 100 % von 

der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit, wenn 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: 

Entscheidet sich der Erwerber für die Verschonung 

in Höhe von 85 % des begünstigten Vermögens, 

muss er den Betrieb mindestens 5 Jahre fortführen 

(Behaltensfrist) und nachweisen, dass die 

Lohnsumme innerhalb dieser Zeit nach dem Erwerb 

insgesamt 400 % der Ausgangslohnsumme nicht 

unterschreitet (Lohnsummenregelung). Bei der Wahl 

der vollständigen Befreiung von der Erbschaftsteuer 

zu 100 % muss der Erwerber die Behaltensfrist von 

7 Jahren einhalten und nachweisen, dass er 

insgesamt die Lohnsumme von 700 % in dieser Zeit 

nicht unterschreitet (Lohnsummenregelung). 

 

2. KLEINE UNTERNEHMEN:  

Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten waren bisher 

von der Lohnsummenregelung unabhängig von ihrer 

Größe gänzlich ausgenommen. In Zukunft soll 

gelten: 
 

Beschäftigte 

im Betrieb 

Verschonung 

5 Jahre 

Lohnsumme 

mind.: 

Verschonung 

7 Jahre 

Lohnsumme 

mind.: 

bis zu 5 keine Prüfung keine Prüfung 

6 bis 10 250 % 500 % 

11 bis 15 300 % 565 % 

ab 16 400 % 700 % 

 

3. BEGÜNSTIGTES VERMÖGEN:  

Zum Betriebsvermögen zählt alles, was der Betrieb 

braucht, wie z. B. Maschinen oder Fabrikhallen. 

Grundsätzlich nicht zum Betriebsvermögen zählt 

dagegen Verwaltungsvermögen – zum Beispiel 

Gebäude, die an Dritte vermietet wurden, oder 

Bargeld. Anders als Betriebsgrundstücke und 

Maschinen wird Verwaltungsvermögen nicht 

steuerlich verschont. 

 Eine Komplettverschonung zu 100 % ist nur 

möglich, wenn der Anteil an dem im Betriebs-

vermögen enthaltenen Verwaltungsvermögen 20 

% nicht übersteigt. 

 Geld und geldwerte Forderungen (Finanzmittel) 

können zu 15 % zum steuerrechtlich begünstigten 

Vermögen gerechnet werden, um die notwendige 

Liquidität des Unternehmens zu sichern. Damit 

sog. Cash-Gesellschaften vermieden werden, 

muss das begünstigungsfähige Vermögen des 

Betriebs oder der nachgeordneten Gesellschaften 

aber nach seinem Hauptzweck dazu dienen, 

gewerbliche Einkünfte, Einkünfte aus 

selbstständiger Arbeit oder Einkünfte aus Land- 

und Forstwirtschaft zu erzielen. 

 Überschreitet das nicht begünstigte 

Verwaltungsvermögen 90 % des gesamten 

Betriebsvermögens, wird die Verschonung von der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgeschlossen. 

 Auch sämtliche Freizeit- und Luxusgegenstände 

(Kunstgegenstände, Yachten etc.), die 

typischerweise der privaten Lebensführung 

dienen, werden nicht begünstigt, wenn der Handel 

mit diesen Gegenständen, deren Herstellung oder 

Verarbeitung nicht der Hauptzweck des 

Gewerbebetriebs ist. 

 

4. REALISTISCHE VERMÖGENSBEWERTUNG:  

Der beim sog. vereinfachten Ertragswertverfahren 

für die Bestimmung des Unternehmenswerts 

maßgebliche Kapitalisierungsfaktor wird angepasst. 

Der Kapitalisierungsfaktor, der multipliziert mit dem 

nachhaltig erzielbaren Jahresertrag den 

Unternehmenswert ergibt, wird von 17,86 % auf 

13,75 % abgesenkt. Das Bundesfinanzministerium 

wird dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnung den 

Kapitalisierungsfaktor an die Entwicklungen der 

Zinsstrukturdaten anzupassen. 

 

5. FÖRDERUNG VON INVESTITIONEN:  

Mittel aus einem Erbe, die gemäß dem vorgefassten 

Willen des Erblassers innerhalb von 2 Jahren nach 

seinem Tod für Investitionen in das Unternehmen 

getätigt werden, werden ebenfalls steuerrechtlich 

begünstigt. Für Schenkungen gilt diese Regelung 

nicht. 

 

6. WERTABSCHLAG FÜR 

FAMILIENUNTERNEHMEN:  

Viele Familienunternehmer unterliegen im 

Gesellschaftsvertrag erheblichen Restriktionen bei 

der Entnahme von Gewinnen, bei der Übertragung 

von Beteiligungen oder im Falle des Ausscheidens 

aus dem Unternehmen. Für solche Unternehmen ist 

ein Bewertungsabschlag von bis zu 30 % 

vorgesehen, wenn entsprechende Regelungen im 

Gesellschaftsvertrag 2 Jahre vor dem Erbfall bzw. 

der Schenkung und 20 Jahre danach Bestand 

haben. Dazu muss die Satzung Bestimmungen 

enthalten, die die Entnahme oder Ausschüttung auf 

höchstens 37,5 % des Gewinns beschränken. 

 

7. GROSSE BETRIEBSVERMÖGEN:  

Nach dem bisherigen Erbschaft- und 

Schenkungsteuerrecht galten die Verschonungs-

regeln auch bei der Übertragung von großen 

Betriebsvermögen, ohne dass geprüft wird, ob es 

überhaupt einer Verschonung bedarf. 

Nunmehr ist ab einem begünstigten Vermögen von 

26 Mio. € pro Erwerber eine individuelle 

Verschonungsbedarfsprüfung oder alternativ ein 

Verschonungsabschlagsmodell vorgesehen. Bei der 

Verschonungsbedarfsprüfung muss der Erwerber 

nachweisen, dass er persönlich nicht in der Lage ist, 

die Steuerschuld aus sonstigem nicht betrieblichen, 

bereits vorhandenem oder aus mit der Erbschaft 

oder Schenkung zugleich übergegangenem nicht 

begünstigtem Vermögen zu begleichen. Genügt 

dieses Vermögen nicht, um die Erbschaft- oder 

Schenkungsteuer betragsmäßig zu begleichen, wird 

die Steuer insoweit erlassen. 

Als Alternative zur Verschonungsbedarfsprüfung ist 

ein Verschonungsabschlag möglich. Bei Vermögen 

über 26 Mio. € sinkt der Abschlag schrittweise, je 

höher das Betriebsvermögen ist. Der 

Verschonungsabschlag verringert sich um einen 

Prozentpunkt für jede 750.000 €, die der Erwerb 

oberhalb der Prüfschwelle von 26 Mio. € liegt. Bei 

Vermögen über 90 Mio. € entfällt jeder Abschlag. 

 

8. ERWEITERTE STUNDUNGSREGELUNG:  

Die Zahlung der Erbschaftsteuer darf nach dem 

Willen des Gesetzgebers die Existenz des 

Unternehmens nicht gefährden, auch wenn dem 

Steuerpflichtigen bei der Bedarfsprüfung kein 

Steuererlass gewährt wird. Daher wird ein 

Rechtsanspruch auf eine voraussetzungslose 

Stundung bis zu 7 Jahren bei Erwerben von Todes 

wegen eingeführt. Die Stundung erfolgt für das erste 

Jahr zinslos und erstreckt sich auf die Steuer, die auf 

das begünstigte Vermögen unabhängig von dessen 

Wert entfällt. Danach erfolgt eine jährliche 6-%ige 

Verzinsung. Voraussetzung ist die Einhaltung der 

Lohnsummenregelung und der Behaltensfrist. 

 

9. INKRAFTTRETEN:  

Das neue Recht gilt rückwirkend für sämtliche 

Erwerbe, die nach dem 30.6.2016 erfolgen. 

 

ANMERKUNG:  

Die Neuregelungen sind vielfältig und teilweise 

tückisch. Lassen Sie sich im Schenkungsfall und für 

den Erbfall intensiv beraten, bevor Sie die Weichen 

stellen! 

 

HiB Nr. 386 v. 22.6.2016, BMF-PM (DW20160817) BT-Drs. 18/9690 v. 

22.09.2016 (DW20161117)
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Einkommensteuergesetz 
 

Ortsübliche Miete im Fall der verbilligten Überlassung von 

Wohnraum 

 

Häufig werden Wohnungen an Kinder oder Eltern zu 

günstigeren Mietpreisen als den ortsüblichen 

vermietet. Dabei gilt grundsätzlich zu beachten, dass 

Mietverträge wie unter Fremden üblich 

abgeschlossen und die Durchführung auch 

entsprechend erfolgen muss, wenn sie steuerlich 

berücksichtigt werden sollen. Die durch die 

Vermietung bedingten Kosten können als 

Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn sie 

den Anforderungen des Einkommensteuergesetzes 

entsprechen. 

 

Seit dem Jahr 2012 gilt hier: Beträgt das Entgelt für 

die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken 

weniger als 66 % der ortsüblichen Marktmiete, so ist 

die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und 

einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen.  

Entsprechend ist der Werbungskostenabzug anteilig 

zu kürzen. Beträgt das Entgelt bei auf Dauer  

 

 

angelegter Wohnungsvermietung mindestens 66 % 

der ortsüblichen Miete, gilt die Wohnungs-

vermietung als entgeltlich – die Werbungskosten 

können vollständig steuerlich angesetzt werden. 

 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 10.5.2016 

entschiedenen Fall war zu klären, was unter 

„ortsübliche Miete“ zu verstehen ist. Die Vorinstanz 

stellte fest, dass die Vergleichsmiete die ortsübliche 

Kaltmiete und nicht die Warmmiete ist. Die 

Betriebskosten sind nicht in die Vergleichsrechnung 

einzubeziehen. 

 

Das sah der BFH anders und stellte in seinem Urteil 

fest: Unter ortsüblicher Miete für Wohnungen 

vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die 

ortsübliche Bruttomiete – d.h. die Kaltmiete 

zuzüglich der nach der Betriebskostenverord-

nung umlagefähigen Kosten – zu verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFH-Urt. v. 10.5.2016 – IX R 44/15 (DW20161103) 

 

Krankenversicherungsbeitrag 
 

Bonusprogramm mindert nicht den Sonderausgabenabzug 

Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen 

eines Bonusprogramms dem Krankenversicherten 

die von ihm getragenen Kosten für 

Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese Zahlungen 

nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) vom 1.6.2016 nicht die als Sonderausgaben 

abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 

 

Bonuszahlung der Krankenkassen führen nicht dazu, 

dass sich an der Beitragslast der Versicherten zur 

Erlangung des Basiskrankenversicherungsschutzes 

etwas ändert. Die Zahlung hat ihren eigentlichen 

Rechtsgrund in einer Leistung der Krankenkasse, 

nämlich der Erstattung der von den Versicherten 

getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen. 

Die Bonuszahlung steht nicht im unmittelbaren 

Zusammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung 

des Basiskrankenversicherungsschutzes, sondern 

stellt eine Erstattung der vom Steuerpflichtigen 

getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen 

dar. 

 

ANMERKUNG:  

Mit diesem Urteil, das sich lediglich auf die 

Bonusvariante in Form einer Kostenerstattung 

bezieht, widerspricht der BFH ausdrücklich der 

Auffassung der Finanzverwaltung, die in allen 

Krankenkassenleistungen aufgrund eines 

Bonusprogramms eine Beitragserstattung gesehen 

hat. 

 

BFH-PM Nr. 61/2016 v. 14.9.2016, Urt. v. 1.6.2016 – X R 17/15 (DW20161105) 

 

 

 

Privatpersonen 
 

Durch ein Stipendium erstattete Studienkosten sind keine 

vorweggenommenen Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

Beruflich veranlasste Aus- und Fortbildungskosten 

(Studienkosten) für ein Zweitstudium sind 

grundsätzlich vorweggenommene Werbungskosten 

oder Betriebsausgaben bei der jeweiligen Einkunftsart. 

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln sind 

entsprechende Aufwendungen steuerlich nicht zu 

berücksichtigen, wenn sie im Rahmen eines 

Stipendiums steuerfrei erstattet werden. Nur die 

Aufwendungen, die tatsächlich zu einer 

wirtschaftlichen Belastung führen, kommen für einen 

Ansatz in Frage. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis: Ob Aufwendungen für ein Erststudium Kosten 

der Lebensführung sind und deshalb nur als 

Sonderausgaben abgezogen werden können oder 

doch ein Abzug als Werbungskosten / 

Betriebsausgaben möglich ist, wird demnächst vom 

Bundesverfassungsgericht entschieden. 

 

FG Köln, Urt. v. 20.05.2016, 12 K 562/13, (Rev. eingel., Az. BFH: VI R 29/16), EFG 

2016, S. 1605, LEXinform 5019317.  BVerfG, anh. Verf. u. a. 2 BvL 22/14, 

LEXinform 0934975. 
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BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG 

Unternehmer / Unternehmen 
 

Neues BMF-Schreiben zu 

Teilwertabschreibungen 
 

Bundesgerichtshof vereinfacht 

Betriebskostenabrechnung 

 

Vermieter haben künftig größeren Spielraum bei 

der Gestaltung der jährlichen Nebenkosten-

abrechnung. Legen sie z. B. die Kosten für Wasser, 

Abwasser und Müllabfuhr auf mehrere Gebäude 

um, müssen die Rechenschritte nicht mehr aus der 

Abrechnung ersichtlich sein, hat der 

Bundesgerichtshof entschieden. 

 

Damit hat das Gericht seine bisherige strenge Linie 

geändert, wonach eine in der zuvor beschriebenen 

Art und Weise durchgeführte Nebenkosten-

abrechnung bisher deren Unwirksamkeit zur Folge 

gehabt hätte.  

 

Zur Begründung verwiesen die Richter darauf, dass 

bereits in den vergangenen Jahren in anderen 

Entscheidungen mehrfach betont worden sei, dass 

an eine Nebenkostenabrechnung keine zu hohen 

Anforderungen zu stellen seien.  

 

So solle sich nicht nur der Aufwand für den 

Vermieter in Grenzen halten. Auch der Mieter habe 

ein Interesse daran, dass die Abrechnung 

übersichtlich bleibe und nicht zu viele Details 

enthalte. 

 

In dem Fall teilten sich mehrere Gebäude einer 

Wohnanlage einen Müllplatz und zwei 

Heizstationen.  

 

Bei der Abrechnung hatte der Vermieter die 

Gesamtkosten nach Wohnfläche auf die Gebäude 

verteilt und dann auf die einzelnen Mieter umgelegt, 

diesen Schritt aber in der Nebenkostenabrechnung 

nicht nachvollziehbar gemacht. 

 

In Zukunft muss der Rechenschritt zur Umlage der 

Gesamtkosten auf die Abrechnungseinheit in der 

Abrechnung nicht mehr aufgeführt werden.  

 

Es reicht vielmehr aus, die Gesamtkosten für die 

Abrechnungseinheit pro Kostenart darzustellen, 

aus denen sich die zu zahlenden Neben und 

Betriebskosten für den Mieter errechnen. 

 

BGH, Urt. v. 20.01.2016, VIII ZR 93/15, MDR 2016, S. 262, LEXinform 

1653044 

 

 

Das Bundesministerium der Finanzen hat zu Fragen 

der steuerlichen Zulässigkeit von Teilwert-

abschreibungen Stellung genommen. Dabei geht es 

vor allem darum, wann eine „voraussichtlich 

dauernde Wertminderung“ bei Wertpapieren vorliegt. 

 

Bei börsennotierten, börsengehandelten und 

aktienindexbasierten Wertpapieren des Anlage- und 

Umlaufvermögens ist von einer voraussichtlich 

dauernden Wertminderung auszugehen, wenn der 

Börsenwert zum Bilanzstichtag unter denjenigen im 

Erwerbszeitpunkt gesunken ist und der Kursverlust 

die Bagatellgrenze von 5 % der Notierung bei Erwerb 

überschreitet. Entgegen der bisher von der 

Verwaltung vertretenen Auffassung bleiben bis zum 

Tag der Bilanzaufstellung eintretende 

Kursänderungen unberücksichtigt. 

 

Steigt der Börsenkurs zum nächsten Bilanzstichtag, 

muss das Wertpapier nach einer vorangegangenen 

Teilwertabschreibung mit dem aktuellen Börsenkurs 

angesetzt werden, wobei die ursprünglichen 

Anschaffungskosten die Obergrenze bilden. Bei der 

Wertaufholung soll die Bagatellgrenze nicht zur 

Anwendung kommen; diese Auffassung der 

Finanzverwaltung ist allerdings umstritten. 

 

 

Jede Teilwertabschreibung führt zu Aufwand und ist 

damit steuerentlastend; jede Wertaufholung führt zu 

Ertrag und ist damit steuerbelastend. 

 

BEISPIEL:  

Das Wertpapier wird zu 100 angeschafft und so in der 

Bilanz zum 31. Dezember 2013 erfasst. Der 

Börsenkurs beträgt 98 zum 31. Dezember 2014, 90 

zum 31. Dezember 2015 und 93 zum 31. Dezember 

2016. 

 

In der Bilanz zum 31. Dezember 2014 darf keine 

Teilwertabschreibung erfolgen, da die Bagatellgrenze 

nicht überschritten ist. Zum 31. Dezember 2015 kann 

der Steuerpflichtige eine Teilwertabschreibung von 

100 auf 90 vornehmen.  

 

Tut er dies, muss er in der Bilanz zum 31. Dezember 

2016 nach umstrittener Auffassung der 

Finanzverwaltung das Wertpapier mit 93 ansetzen, 

obwohl die Bagatellgrenze nicht überschritten wird. 

 

BMF, Schr. v. 02.09.2016, IV C 6 - S 2171b/09/10002:002,  

BStBl 2016 I, S. 995, LEXinform 5236060. 
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BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.07.2016 

01.01.2015 – 30.06.2016 

01.07.2014 – 31.12.2014 

 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

=  - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

VERZUGSZINSSATZ (§ 288 BGB) 
 

Rechtsgeschäft mit Verbraucher: 

 

Rechtsgeschäft mit Nichtverbraucher:  

 abgeschlossen bis 28.07.2014: 
 abgeschlossen ab 29.07.2014: 
 

 

Basiszinssatz + 5-%-Punkten 

 

 

Basiszinssatz + 8-%-Punkten 

Basiszinssatz + 9-%-Punkten 

zzgl. 40 € Pauschale 

 

VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2010 = 100 

 

2016 

September = 107,7; August = 107,6; Juli = 107,6; Juni = 107,3; Mai = 107,2; 

April = 106,9; März = 107,3; Februar = 106,5; Januar = 106,1; 

 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
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